
sehr freigebig mıt dem Priestersegen und vergaß ıhn auch Fernstehenden sympathıiısch. Sein
auch nıcht darauf, daß Briefschreiben eın gutes Beıispiel überdauert daher seın 1m Jahre 1932
Stück Seelsorge se1ın kann, wobei seine innere abgeschlossenes Leben und mmag uch heute
Heıterkeıt dıe Feder führte. Seine kurzen Zu- noch che Seelsorger und Priesterkandıdaten ZU)  —

sprüche 1 Beichtstuhl wirkten oft sehr nach- Beruitsireude aNnrcgCcN.
haltıg, un seine Pünktlichkeit 1n allem machte Mattsee/Salzburg 0SE) Wirnsperger
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BENDER LUDOVICUS, Legitimitas ei legıtimatio Ungeachtet dıeser Auslassungen 1äßt das ın
prolıs. Commentarıus 1ın Caln, (XVI diesem Werk Ta| tretende Juristische Format
un!' 234.) Desclee (r Roma 1963 Brosch. dem abschließenden Ergebnis gelangen,

daß WILr hiıer mıiıt einer wirkliıchen BereicherungDie bısherige Biıbliographie Benders weiıst neben der kiırchenrechtlichen Laıteratur tun haben.einer großen Anzahl VO:  - Aufsätzen ıne Reihe
VO)  — kırchenrechtlichen Monographıen auf, die
dıe reıife Frucht eiıner intensıven Forschungs- ELMUT, Schuldrechtliche Verträge
un! Lehrtätigkeıit biılden. Bestrebt, den Proble- der katholischen Kırche ın Österreich. Eıne Unter-

suchung über dıe Gültigkeıit VO:  - VerträgenICN selbständig auf den Grund gehen,
kommt ın ciesen Werken eın ebenso tieifschür- kırchlicher Rechtsträger nach kanonıschem und

staatlıchem ec| (Grazer rechts- und staats-fender WI1IEC scharfsınnıger Kanonist Wort, wissenschaftliıche Studıen, herausgegeben VO  —dessen kritische Sonde gelegentlıch weder VOTr

etwaıgen Mängeln ın der gesetzgeberischen ermann a  5 ° Verlag Hermann

Formulıerung noch VOL gewissen 1n der Kano- Böhlaus aCc  3 Graz 1961 Brosch.
Das uch ıst der Praxıs heraus entstandennıstık eingebürgerten Schablonen haltmacht.

Die angeführten Vorzüge zeichnen auch das un! für dıe Praxıs geschrieben worden. Die bei
vorlıegende Werk Neben dem praktıschen kırchenbehördlichen Genehmigungen VO)  -Rechts-
Bedürfnis nach ıner zusammenfassenden Kom- geschäften auftauchenden Probleme verlangten
mentierung der ann. des Codex eine zusammenfassende systematıische Bearbei-
War für seıne Herausgabe einerseits die Pa tung. Diese sollte nıcht bloß die kırchlichen

Normen des allgemeıinen wıe partıkulären Rechtssache ausschlaggebend, daß dıe gesetzestechn!ı-
sche Prägnanz der angeführten Bestimmungen behandeiln, sondern uch TC Bezugnahme und
keineswegs den 1ın S1E gestellten Anforderungen Verflochtenheıit mıiıt einschlägıgen Bestimmungen
gerecht wird, und andererseıits der Umstand, des österreichischen staatlıchen Rechts aufzeıigen.
daß dıe genannte Gesetzesmaterıe wıederholten So entstand für den Praktıiker, ber uch für
Malen Gegenstand authentischer Interpretation den wiıssenschattlıche Durchdringung der

aterıe Bemühten eın sehr rauchbares Hand-geworden ist.
In der einen oder anderen Frage wırd INa  } muiıt buch 1nes 'Teıiles des kirchlichen Oblıgationen-
dem Autor nıcht der nıcht ZU Gänze einer rechts Durch cıe Fülle des Gebotenen, das ın
Meıiınung seın können. So hıinsıchtlich der mıt dankenswerter Weise auch dıe Judıkatur Oster-
Ochoa ausgetragenen Kontroverse bezüglıch reichischer Gerichte ın ausreichendem Maße

verwertet, entstand eın Nachschlagewerk, Aaus

ehelicher un! unehelıcher Nachkommenschaft.
der Rechtsquelle der Unterscheidung zwıschen

dem vielen Fällen zuversichtlich Rat einge-
holt werden ann.,.Unbefriedigend sınd die Ausführungen über dıe

Zivilehe formverpflichteter Personen. Sıe wiıird Die Gründlichkeıit, mıt der der Vertfasser
‚War richtig VO: matrımonıum invalıdum abge- Werke SCDANYCHN ist, erfordert und rechtfertigt
hoben, ber doch Unrecht als rechtliches auch ıne eingehendere Besprechung, dıe durch-
Nıchts un! das daraufhın folgende Zusammen- Aaus nıcht den positiven Gesamteindruck des

Werkes abschwächen wiıll Denn Schnizer be-leben als Konkubinat bezeichnet (60) Hıer
wırd offensichtlich die Tatsache nıcht gebührend herrscht sSe1ın umfangreıiches Stofigebiet mıt den
1n Rechnung gestellt, daß der uch be1 einem Auswirkungen und Querverbindungen e
zıvılen Eheabschluß Formverpflichteter MOg- deren, mehr Rande liegenden Fragen gründ-
lıche fehlerfreıe Oonsens keineswegs eın Nıchts lıch und versteht sehr gewan und selbständıg
darstellt ; kann vielmehr ıne sehr erhebliche argumentieren. Allerdings neıgt gelegent-
rechtliıche Relevanz aufweısen, insofern, als lıch dazu, dıe Quellen tiwas eigenwillıg inter-
unter Zuhilfenahme der Sanatıo ın radıce pretieren, 1mM Sıinne einer vielleicht schon VOTSC-
einer gültigen Ehe führt. twas überraschend faßten Meınung. Bisweilen stOößt INal  } auf For-

ferner die ohne jede Eıinschränkung mulıerungen, die VO!  - der „sententıa communıs®®
vorgebrachte Behauptung a der päpstlıchen ın unbegründeter Weıiıse abweichen. So eiwa,
Kommissıon authentischen Auslegung des WE dıe Diözese als eiıne „SOC1etas perfecta‘”

angesprochen wırd (43)
ıne
odex (PCI) komme nıcht die Vollmacht Z

„interpretatio coarctıiva“‘ vorzunehmen Als gesetzliche Vertreter der ]1özese zählt der
(86) Obwohl dıe Frage theoretisch Dıs Z.U) Verfasser neben dem Bischof den Generalvıkar
heutigen Tag ın der Kanonistık umstritten ıst, und den bischöflichen Koadjutor auf. Letzter
wird ın der Praxıs dıe entsprechende Befugnis se1l Vertretung der Diözese deswegen leg1-der PCI nıcht Abrede gestellt. tımıert, weıl „mMindestens die Vollmachten


